
Einleitung 

Die Diskussion über das Grün-
buch der EU-Kommission und die 
daraus entwickelten Vorschläge 
zu einer Reform des rechtlichen 
Rahmens, in dem Abschlussprü-
fungen zukünftig durchgeführt 
werden sollen, haben in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten zu einer 
intensiven Debatte über die Zu-
kunft der Wirtschaftsprüfung ge-
führt. Vor diesem Hintergrund ist 
es aus deutscher Sicht reizvoll, 

Commissaires aux comptes –  
Wirtschaftsprüfung in Frankreich
WP Dr. Christian Schneider, Commissaire aux comptes

den Blick über die Rheingrenze 
hinweg nach Frankreich zu len-
ken. Welche Besonderheiten bietet 
die Wirtschaftsprüfung dort? Wie 
ist der Berufsstand organisiert, 
wie funktionieren die öffentliche 
Aufsicht und das Disziplinarsys-
tem? Eine bessere Kenntnis der 
Wirtschaftsprüfung in Frankreich 
als dem nach wie vor wichtigs-
ten Handelspartner der Bundesre-
publik und bedeutenden EU-Mit-
glied kann die Debatte innerhalb 
des deutschen Berufsstands zu 

den Reformplänen auf EU-Ebene 
bereichern und nicht zuletzt hel-
fen, auch das deutsche System der 
Wirtschaftsprüfung besser zu ver-
stehen.

Nach einer Einführung in die 
wesentlichen Eigenheiten der Ab-
schlussprüfung in Frankreich wird 
die Organisation des Berufsstands 
vorgestellt. Die öffentliche Berufs-
aufsicht mit dem Hohen Rat der 
Wirtschaftsprüfung (Haut Conseil 
du Commissariat aux comptes, 
kurz H3C) als der berufsstandun-

In dem Beitrag werden die berufsständische Organi-
sation, die öffentliche Aufsicht und das Disziplinar-
system der Commissaires aux comptes in Frankreich 
vorgestellt und den Strukturen der Wirtschaftsprü-
fung in Deutschland gegenübergestellt. 
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abhängigen Institution wird im 
darauffolgenden Abschnitt darge-
legt, gefolgt von einer Darstellung 
des Disziplinarsystems. Abge-
schlossen wird der Artikel durch 
eine vergleichende Zusammenfas-
sung der wichtigsten Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten sowie 
einer Analyse der Auswirkungen 
der EU-Reformvorschläge auf die 
Aufsichtssysteme beider Länder.

Besonderheiten der Wirt-
schaftsprüfung in Frankreich

Begrifflich geht der Commissaire 
aux comptes (wörtlich übersetzt: 
Rechnungslegungs-Kommissar) 
auf die Satzung der französischen 
Ostindien-Kompanie von 1723 
zurück, in der Aktionäre erstmals 
einen „Kommissar“ mit Kontroll-
befugnissen ernannten.1 Gesell-
schaftsrechtlich vorgeschrieben 
wurde für bestimmte Kapital-
gesellschaften ein Commissaire 
erstmals im Jahr 1863.2 Es könn-
te somit der Eindruck entstehen, 
dass der Abschlussprüferberuf in 
Frankreich auf eine lange Traditi-
on zurückblickt. 

Bei näherem Hinsehen wird je-
doch deutlich, dass es sich hier-
bei lange Zeit um einen bloßen 
Formalismus handelte. So kam 
es häufig vor, dass der Leiter der 
Buchhaltung zum Abschluss-
prüfer ernannt wurde.3 Noch bis 
Ende der 1960er Jahre konnte je-
der nicht vorbestrafte französi-
sche Staatsbürger zum Abschluss-
prüfer einer nicht börsennotierten 
Aktiengesellschaft bestellt wer-
den, ohne dass er eine besondere 
fachliche Eignung hätte nachwei-
sen müssen.4

Erst das Gesetz vom 24.7.1966 
mit seinen Durchführungsverord-
nungen aus dem Jahr 1969 kann als 
die Geburtsstunde der modernen 
Abschlussprüfung in Frankreich 
angesehen werden.5 Darin wurden 
erstmals hohe allgemeine Qualifi-

kationsanforderungen sowie die 
Gründung berufsständischer Or-
ganisationen (die Compagnie nati-
onale und Compagnies régionales 
des Commissaires aux comptes, 
kurz CNCC und CRCC) verfügt. 
Ein weiterer Modernisierungs-
schub war die Verabschiedung 
des Gesetzes zur Finanzsicher-
heit vom 2.8.2003 (Loi de sécuri-
té financière, kurz LSF). Ähnlich 
wie der amerikanische Sarbanes-
Oxley Act von 2002 wurde unter 
anderem die Berufsaufsicht durch 
die Einrichtung des H3C gestärkt.

Trotz seiner relativen Jugend 
nimmt der französische Wirt-
schaftsprüfer innerhalb seiner eu-
ropäischen Kollegen eine Son-
derstellung ein. Diese beruht 
insbesondere auf einer Reihe von 
zusätzlichen Verpflichtungen, die 
über die originäre Vorbehaltsauf-
gabe des Wirtschaftsprüfers, die 
Testierung von Jahresabschlüs-
sen, hinausgehen. Die wichtigsten 
Sonderaufgaben sind:6

•	Verhinderung und Aufdeckung 
von Wirtschaftsstraftaten: Der 
französische Abschlussprüfer ist 
gesetzlich verpflichtet, Kenntnis-
se oder Verdachtsmomente über 
Straftatbestände beim von ihm 
geprüften Unternehmen dem 
Staatsanwalt mitzuteilen (révé-
lation de faits délictueux, C.com. 
Art. L 823-127, S.2). Bei Nichtbe-
achtung drohen dem Wirtschafts-
prüfer fünf Jahre Gefängnis und 
eine Geldstrafe von 75.000 ¤ 
(C.com. Art. L 820-7). Ziel dieser 
Regelung ist es, Wirtschaftskri-
minalität vorzubeugen sowie die 
Unabhängigkeit und Autorität 
des Abschlussprüfers gegenüber 
dem Unternehmen zu stärken.8 In 
der französischen Literatur gibt 
es Stimmen, die den Commiss-
aire aux comptes ob dieser Ver-
pflichtung als „Quasi-Bedienste-
ten der Justiz“ ansehen.9

•	Aktionärsschutz: Der Wirt-
schaftsprüfer überwacht die 

Gleichbehandlung aller Akti-
onäre. Diese Aufgabe betrifft 
nicht nur die wirtschaftlichen 
Aspekte, sondern auch den Zu-
gang zu Informationen und Ent-
scheidungsgremien. Weiter ist er 
verpflichtet, neben dem eigentli-
chen Prüfungsbericht (rapport 
d’audit) auch einen „Sonderbe-
richt über nicht zu marktüblichen 
Bedingungen abgeschlossene 
Geschäfte mit nahestehenden 
Personen“ zu verfassen (rap-
port spécial sur les conventions 
réglementées). Solche Geschäf-
te unterliegen besonderen Gül-
tigkeits- und Genehmigungsver-
pflichtungen, deren Einhaltung 
der Wirtschaftsprüfer zu über-
wachen hat. 

•	Frühwarnsystem bei Unterneh-
mensschieflagen: Stößt der Ab-
schlussprüfer auf Tatsachen, 
die der Going-Concern-An-
nahme für das geprüfte Unter-
nehmen entgegenstehen, so ist 
er verpflichtet, ein sogenann-
tes Warnverfahren einzuleiten 
(procédure d’alerte, C.com. Art. 
L 234-1). Der Abschlussprüfer 
kann das Verfahren jederzeit 
beenden, sofern ihm unterneh-
mensseitig dargelegt wird, dass 
entsprechende Gegenmaßnah-
men (zum Beispiel zusätzliche 
Finanzierungsquellen, Restruk-
turierungsmaßnahmen etc.) ein-
geleitet werden. Ist dies nicht 
der Fall, so hat der Wirtschafts-
prüfer den Präsidenten des Han-
delsgerichts über die Existenz 
und die Gründe des Warnver-
fahrens zu unterrichten. Auch 
hier ist die Nichtbefolgung der 
Vorschrift sanktioniert: löst der 
Wirtschaftsprüfer das Warnver-
fahren nicht oder zu spät aus, 
so haftet er für den dadurch ent-
standenen Schaden (C.com. Art. 
L 822-17). Mit dieser Vorschrift 
beabsichtigt der Gesetzgeber, so 
früh wie möglich über Unter-
nehmensschieflagen informiert 
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zu werden, damit rechtzeitig 
Gegenmaßnahmen einleitet wer-
den können.10

Bei all den genannten Sonderauf-
gaben ist der Wirtschaftsprüfer Ga-
rant der Legalität, sei es im Wirt-
schaftsstrafrecht, Handelsrecht 
oder Insolvenzrecht. Die Literatur 
spricht daher von einer besonde-
ren „juristischen Tradition“11 der 
Wirtschaftsprüfung in Frankreich: 
anders als in Deutschland steht 
der Berufsstand nicht unter der 
Aufsicht des Wirtschaftsministe-
riums, sondern des Justizministe-
riums.

Angesichts der zum Teil deli-
katen Sonderaufgaben ist es nicht 
überraschend, dass der franzö-
sische Gesetzgeber die Stellung 
und Autorität des Commissaire 
aux comptes gegenüber den Un-
ternehmen gestärkt hat. Die dabei 
wichtigste Regelung ist die Bestel-
lung des Wirtschaftsprüfers für 
sechs Geschäftsjahre (C.com. Art. 
L 823 - 3). Ein vorzeitiger Rück-
tritt oder eine vorzeitige Ablösung 
ist grundsätzlich laut Gesetz nur 
in sehr eng definierten Ausnah-
mefällen möglich.12 Zusätzlich 
wurde der Abschlussprüfer bei 
Durchführung der oben genannten 
Aufgaben mit Haftungsprivilegien 
ausgestattet.13 Charakteristisch für 
das legale Umfeld des Commiss-
aire aux comptes sind schließlich 
ein sehr restriktiver Verhaltensko-
dex (Code de déontologie)14, ge-
setzliche Vorgaben zur Mindest-
stundenanzahl, die im Rahmen 
einer Abschlussprüfung geleis-
tet werden müssen15, sowie ver-
gleichsweise niedrige Größenkri-
terien für die Prüfungspflicht von 
Unternehmen.16

Organisation des Berufsstan-
des in Frankreich

In Frankreich sind die Wirtschafts-
prüfer innerhalb einer Berufskam-

mer organisiert, in der alle Wirt-
schaftsprüfer Pflichtmitglieder 
sind: die CNCC beziehungswei-
se ihre regionalen Einheiten, die 
CRCC. Die Zulassung zum Berufs-
stand sowie die Berufsgerichts-
barkeit werden jedoch außerhalb 
der Compagnies in den regionalen 
Zulassungs- und Disziplinarkam-
mern entschieden.

CNCC und CRCC: 
Aufgaben und Organe
Als gemeinnützige juristische Per-
son (établissement d’utilité pub-
lique doté de la personnalité mo-
rale) umfasst die CNCC und ihre 
regionalen Organisationen, die 
CRCC, alle Wirtschaftsprüfer (na-
türliche und juristische Perso-
nen), die in den Listen der Be-
rufungsgerichte (Cour d’appel17) 
eingeschrieben sind. Der regiona-
le Aufbau des französischen Be-
rufsstands ist damit direkt an die 
geographische Gliederung der Ge-
richtsbezirke angelehnt.

Wichtigste Aufgabe der CNCC 
und der CRCC ist die Vertretung 
des Berufsstands und die Vertei-
digung der Interessen der Mitglie-
der (C.com. Art. R 821-30). So-
dann wirkt sie entsprechend der 
Vorgaben der unabhängigen Auf-
sichtsbehörde H3C bei der Berufs-
aufsicht mit. Schließlich ist die 
CNCC stark an der Facharbeit des 
Berufsstands beteiligt. Berufsnor-
men werden innerhalb der Fach-
ausschüsse der CNCC ausgear-
beitet, bevor die Entwürfe an die 
Aufsichtsbehörde H3C zur Stel-
lungnahme und an das Justizmi-
nisterium zur Anerkennung wei-
tergeleitet werden.18

Zur Wahrnehmung dieser Auf-
gaben verfügen CNCC und CRCC 
über eine ähnliche Organstruktur. 
Sowohl auf nationaler als auch 
auf regionaler Ebene ist die höchs-
te politische Instanz der National-
rat (Conseil national) beziehungs-
weise der Regionalrat (Conseil 

régional), deren Vertreter jeweils 
für vier Jahre gewählt werden. 
Die Repräsentanten des Regional-
rats werden direkt durch geheime 
Briefwahl von den Wirtschafts-
prüfern der Region gewählt, wäh-
rend die Mitglieder des Natio-
nalrats aus den und durch die 
gewählten Vertreter der Regional-
räte bestimmt werden. Je höher 
die Anzahl der eingeschriebenen 
Wirtschaftsprüfer in einer Region, 
desto mehr Vertreter werden an 
den Nationalrat entsendet. 

Die Ausführung der Entschei-
dungen des National- beziehungs-
weise Regionalrats findet auf bei-
den Ebenen durch eine Exekutive 
statt, die aus einem Präsidenten 

Sitz der CNCC in Paris
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und einem Büro besteht. Auf na-
tionaler Ebene besteht das Büro 
aus insgesamt zehn Mitgliedern: 
der Präsident der CNCC (zurzeit 
Claude Cazes), seine drei Stell-
vertreter und weitere sechs Mit-
glieder. Dabei müssen mindestens 
vier Mitglieder mit der Abschluss-
prüfung von kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen befasst sein 
(C.com. Art. R 821-45). Auf regi-
onaler Ebene bestehen die Büros 
aus dem Präsidenten der CRCC, 
seinen Stellvertretern, einem Se-
kretär sowie dem Schatzmeister 
(C.com. Art. R 821-63). Sowohl 
der Präsident als auch die Bü-
ros werden für eine Amtszeit von 
zwei Jahren gewählt.

Schließlich sind noch die Fach-
ausschüsse (commissions tech-
niques) als zusätzliches Organ zu 
nennen, die vor allem auf natio-
naler Ebene eine wichtige Rolle 
spielen. Zu ihren Aufgaben zäh-
len insbesondere die Unterstüt-
zung der Arbeit des Nationalrats, 
die Ausarbeitung von Berufsnor-
men sowie die Beantwortung von 
Fachfragen aus dem Berufsstand.

Zulassungs- und Disziplinar- 
kammern
Weder die CNCC noch die CRCC 
besitzen bei Zulassungs- und Dis-
ziplinarfragen direkte Befugnis-
se. Entscheidungen werden in 
erster Instanz durch die regiona-
len Zulassungs- und Disziplinar-
kammern gefällt, die ebenfalls 
an die Berufungsgerichte ange-
gliedert sind. Dabei handelt es 
sich um eine Kommission beste-
hend aus acht Mitgliedern, die je 
nach Art des Anlasses als Zulas-
sungs- oder Disziplinarkammer 
zusammentritt. Bei Entscheidun-
gen dieser Kammern wirkt der Be-
rufsstand jedoch insoweit mit, als 
ein Vertreter der jeweiligen Com-
pagnie régionale als stimmberech-
tigtes Mitglied daran teilnimmt. 
Die anderen sieben Mitglieder 

sind: ein Richter des Berufungsge-
richts als Präsident der Kommis-
sion, ein Vertreter des regionalen 
Rechnungshofs, ein Vertreter der 
Wissenschaft (aus den Gebieten 
Rechts-, Wirtschafts- oder Finanz-
wissenschaft), drei Unterneh-
mensvertreter sowie ein Repräsen-
tant des Wirtschaftsministeriums. 
Gegen Entscheidungen der Zulas-
sungs- und Disziplinarkammern 
ist in zweiter Instanz Berufung 
beim H3C möglich.

Öffentliche Berufsaufsicht: der 
H3C als zentrales Organ

Der Hohe Rat der Wirtschaftsprü-
fung (Haut Conseil du Commissa-
riat aux comptes) ist in Frankreich 
die vom Berufsstand unabhängige 
Aufsichtsinstitution. Der H3C ist 
eine unabhängige, mit der juris-
tischen Persönlichkeit ausgestat-
tete öffentliche Behörde (autorité 
publique indépendante dotée de 
la personnalité morale), die über 
finanzielle Autonomie verfügt19 
und dem Justizministerium unter-
stellt ist (C.com. Art. L 821-1). 

Aufgaben
Der H3C nimmt im Wesentlichen 
fünf gesetzlich festgelegte Aufga-
ben wahr (C.com. Art. L 821-1). 
•	Berufsaufsicht: Zentrale Oblie-

genheit des H3C ist die Wahrneh-
mung der öffentlichen berufsstan-
dunabhängigen Berufsaufsicht im 
Sinne der Abschlussprüferricht-
linie. Die Überwachung betrifft 
die Konzeption (Schwerpunk-
te und Umfang der Kontrollen) 
und die Durchführung der exter-
nen Kontrollen aller Wirtschafts-
prüfer (C.com. Art. R 821-11) . 
Die praktische Durchführung der 
Kontrollen wird im Folgenden 
noch ausführlicher dargelegt.

•	Verhaltenskodex und Unabhän-
gigkeit: Der H3C ist die alleini-
ge Institution in Frankreich, die 
mit der Überwachung des Ver-

haltenskodex sowie der Unab-
hängigkeit aller französischen 
Abschlussprüfer betraut ist. So 
veröffentlicht der H3C Stellung-
nahmen zu Zweifelsfragen der 
Unabhängigkeit, die durch die 
CRCC, die CNCC oder durch 
einzelne Wirtschaftsprüfer an 
ihn herangetragen werden.

•	Berufungsinstanz bei Entschei-
dungen der regionalen Zulas-
sungs- und Disziplinaraus-
schüsse: Als Institution der 
Berufsgerichtsbarkeit ist der 
H3C Anrufungsinstanz bei Ent-
schlüssen dieser bei den Berufs-
gerichten angesiedelten Gremi-
en.

•	Teilnahme an der Facharbeit 
des Berufsstands: Der H3C er-
arbeitet nicht nur Stellungnah-
men zu den im Vorfeld von den 
Fachausschüssen der CNCC er-
arbeiteten Berufsnormen, er ist 
auch im Rahmen eines Konsul-
tationsprozesses direkter Part-
ner der CNCC bei der Erstellung 
einer gemeinsamen Version neu-
er Berufsnormen, bevor diese in 
das offizielle Abstimmungsver-
fahren zwischen CNCC, H3C 
und Justizministerium überge-
ben werden.20 Weiterhin ist der 
H3C damit beauftragt, allgemein 
anerkannte sogenannte „Gute 
Verhaltensregeln“ (bonnes pra-
tiques) zu identifizieren und zu 
kodifizieren.

•	Zusammenarbeit mit ausländi-
schen Institutionen: der H3C ar-
beitet auf europäischer (EGAOB) 
und internationaler Ebene (in-
nerhalb des IFIAR sowie bila-
teral) mit seinen Pendants im 
Ausland zusammen. Darüber 
hinaus ist er ermächtigt, Über-
einkommen mit ausländischen 
Institutionen abzuschließen. 
Zurzeit verhandelt der H3C 
mit den Aufsichtsbehörden der 
USA, der Schweiz und Japans 
über den Abschluss von bilate-
ralen Kooperationsabkommen.21
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Organe
Zentrales Organ der Institution 
H3C ist der sogenannte Hohe Rat, 
welcher aus zwölf Mitgliedern 
besteht. Präsident ist ein Richter 
des Kassationsgerichts22 (zurzeit: 
Christine Thin), sein Stellvertreter 
ist ebenfalls ein Richter. Weitere 
Mitglieder sind ein Vertreter des 
nationalen Rechnungshofs, der 
Präsident der französischen Bör-
senaufsicht (Autorité des marchés 
financiers, AMF), ein Vertreter des 
Wirtschaftsministeriums, ein Uni-
versitätsprofessor der Fachgebiete 
Recht, Wirtschaft oder Finanzwe-
sen, drei Vertreter der Wirtschaft 
(davon zwei von kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen) so-
wie drei Wirtschaftsprüfer (davon 
ebenfalls zwei, die mit der Prü-
fung von kapitalmarktorientierten 
Unternehmen befasst sind). Die 
Mitglieder des Hohen Rats werden 
durch die französische Regierung 
per Dekret für sechs Jahre ernannt. 
Darüber hinaus ernennt das auf-
sichtführende Justizministerium 
einen Regierungskommissar, wel-
cher mit konsultativer Stimme an 
den Beratungen teilnimmt. In Aus-
führung seiner Tätigkeit wird der 
H3C durch einen Generalsekretär 
unterstützt, der ebenfalls durch 
das Justizministerium ernannt 
wird. Der Generalsekretär ist mit 
der Verwaltung des H3C betraut 
und verfolgt die Arbeit der Fach-
ausschüsse. Im Jahr 2011 verfüg-
te der H3C über einen Haushalt in 
Höhe von neun Millionen  ¤ und 
39 Vollzeit-Mitarbeiter.23 Einmal 
pro Jahr veröffentlicht der H3C ei-
nen Rechenschaftsbericht (C.com. 
Art. R 821-13). 

Durchführung der Kontrollen
Die Durchführung der externen 
Kontrollen der Wirtschaftsprüfer 
hat der H3C in den Entscheidun-
gen 2009 - 02 (Grundsätze) und 
2009 - 04 (Delegation von Kontrol-
len an die CNCC und CRCC) ge-

regelt. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen Abschlussprüfern der Un-
ternehmen von öffentlichem In-
teresse (public interest entities, 
kurz PIE24) und den anderen Ab-
schlussprüfern.

In der ersten Kategorie werden 
die Kontrollen direkt durch den 
H3C und durch die bei ihm ange-
stellten Inspektoren dann durch-
geführt, wenn die Prüfungsgesell-
schaft mindestens zwei Mandate 
betreut, deren Wertpapiere an ei-
nem geregelten Markt gehandelt 
werden, oder die Banken sind.25 
Im Falle von börsennotierten Un-
ternehmen erfolgt die Kontrolle 
in Kooperation mit der Börsen-
aufsicht AMF, mit der der H3C 
diesbezüglich ein Abkommen ge-
schlossen hat.26 Die Kontrolle der 
anderen PIE-Prüfungsgesellschaf-
ten27 wird an die CNCC und die 
CRCC delegiert.28 Im Rahmen der 
Delegation kommen seitens der 
CNCC Wirtschaftsprüfer als so-
genannte Kontrolleure der Pra-
xis zum Einsatz. Die Liste dieser 
Kontrolleure und ihre Zuteilung 
auf die zu prüfenden Gesellschaf-
ten wird jährlich von der CNCC 
erstellt und vom H3C genehmigt. 
Die Kosten der Kontrolleure wer-
den durch die CNCC getragen. Der 
Prüfungsturnus der Abschluss-
prüfer von PIE-Mandaten beträgt 
drei Jahre (C.com. R 821-26).

Bei Prüfern, die Nicht-PIE-
Mandate betreuen, wird die ex-
terne Kontrolle direkt durch die 
CNCC und die CRCC durchge-
führt, nach Vorgaben und unter 
Aufsicht des H3C. Dabei werden 
die Kontrolleure durch die CRCC 
bestimmt. Zur Wahrung der Un-
abhängigkeit und der Verschwie-
genheit werden Prüfer jedoch nur 
außerhalb der eigenen CRCC ein-
gesetzt. Jeder Abschlussprüfer 
wird alle sechs Jahre kontrolliert 
(C.com. R 821-26). Die Ergebnis-
se der externen Kontrollen wer-

den in der „Kommission für Qua-
lität der Regionen“ auf Ebene der 
CNCC konsolidiert und an den 
H3C weitergeleitet. Im Falle der 
Nicht-PIE-Gesellschaften kommt 
daher in Frankreich das Peer-Re-
view-System zum Einsatz.

Disziplinarsystem

Ein Disziplinarvergehen ist in 
Frankreich gesetzlich definiert als 
„jegliche Zuwiderhandlung eines 
Wirtschaftsprüfers gegen Gesetze, 
Rechtsverordnungen oder gegen 
durch das Justizministerium aner-
kannte Berufsnormen, gegen den 
Verhaltenskodex oder gegen die 
durch den H3C identifizierten Gu-
ten Verhaltensweisen, sowie jede 
schwerwiegende Nachlässigkeit 
und jede der Redlichkeit, Ehre 
und Unabhängigkeit entgegenste-
hende Handlung, selbst wenn die 
Tat nicht bei Ausübung des Wirt-
schaftsprüfer-Berufs erfolgt ist“ 
(C.com. Art. R 822-32).

Berufsrechtlicher Verfahrens- 
ablauf und zuständige Stellen
Ein Disziplinarvergehen wird in 
erstrichterlicher Instanz vor der 
regionalen Disziplinarkammer 
verhandelt. Wie wir oben gesehen 
haben, ist darin ein Wirtschafts-
prüfer als stimmberechtigtes Mit-
glied vertreten. Der Kammer bei-
geordnet ist darüber hinaus ein 
Vertreter der Staatsanwaltschaft. 
Seine Aufgabe ist es, Vertreter der 
Anklage zu sein. Berufungsinstanz 
ist der H3C. Höchstrichterliche 
Instanz in Disziplinarangelegen-
heiten ist schließlich der Staatsrat 
(Conseil d’Etat), bei dem ein Re-
visionsverfahren eingereicht wer-
den kann. 

Eingeleitet werden kann ein 
solches Disziplinarverfahren 
grundsätzlich durch das Justizmi-
nisterium, den Staatsanwalt (auch 
auf Beschwerden Dritter, wie zum 
Beispiel Aktionären einer geprüf-
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WP Dr. Christian Schneider, 
Commissaire aux comptes, ist 
Geschäftsführer der Dr. Schnei-
der & Partner SAS in Straßburg, 
Frankreich. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt liegt in der Be-
ratung und Prüfung deutscher 
Unternehmen in Frankreich.

ten Gesellschaft), sowie durch den 
Präsidenten der CNCC oder durch 
einen Präsidenten der CRCC. 
Nach Erhalt der Beschwerde be-
auftragt die Anklagevertretung 
den von der CRCC abgeordneten 
Wirtschaftsprüfer als Syndikus 
mit dem Untersuchungsverfah-
ren. Auf Grundlage des Untersu-
chungsberichts entscheidet der 
Staatsanwalt, ob das Verfahren 
eingestellt wird oder ob Anklage 
erhoben wird. Urteile werden in 
der regionalen Disziplinarkammer 
mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefällt. Eine Verjährung berufs-
rechtlicher Vergehen tritt frühes-
tens nach zehn Jahren ein (C.com. 
Art. R 822-59). 

Disziplinarmaßnahmen
In Abhängigkeit von der Schwere 
des Disziplinarvergehens ist zwi-
schen folgenden Sanktionen zu 
unterscheiden: Verwarnung (aver-
tissement), Rüge (blâme), zeitlich 
begrenztes Berufsverbot (interdic-
tion temporaire, max. fünf Jahre, 
kann auch auf Bewährung ausge-
sprochen werden), sowie Entzug 
der Zulassung (radiation de la lis-
te). Zusätzlich können auch Ne-
benstrafen verhängt werden, so 
beispielsweise im Fall von Ver-
warnung, Rüge oder zeitlich be-
grenztem Berufsverbot die Nicht-
wählbarkeit für berufsständische 
Institutionen (C.com. Art. L 822-8, 
S.3). Bei einer Rüge als Haupt-
strafe kann die regionale CRCC 
zusätzlich die betroffenen Un-
ternehmen informieren. Als prä-
ventive Notmaßnahme kann das 
Justizministerium zusätzlich im 
Vorfeld einer Verurteilung eine 
vorläufige Suspendierung des be-
troffenen Wirtschaftsprüfers aus-
sprechen (C.com. Art. L 821-10). 
Eine solche Maßnahme muss al-
lerdings durch besondere Schwe-
re der Anschuldigungen und den 
Schutz der Öffentlichkeit gerecht-
fertigt sein. 

Die Pflicht zur Veröffent-
lichung einer berufsrechtli-
chen Strafe ist abhängig von der 
Schwere der verhängten Sankti-
on. Im Falle der Rüge kann zusätz-
lich die Mitteilung an bestimmte 
Unternehmen auferlegt werden. 
Ähnlich gelagert ist der Fall ei-
ner vorläufigen Suspendierung als 
Notmaßnahme; hier hat der Prä-
sident der CRCC die Pflicht, die 
betroffenen Unternehmen zu in-
formieren. Eine Pflichtveröffentli-
chung ist schließlich bei Verhän-
gung des Berufsverbots (zeitlich 
befristet oder endgültig) vorgese-
hen (C.com. Art. R 822-55).

Wichtige Unterschiede im  
Vergleich zu Deutschland  
und Reformpläne der EU  
für die Berufsaufsicht

Im Folgenden sollen abschließend 
die wichtigsten Unterschiede zwi-
schen dem französischen und dem 
deutschen System hervorgehoben 
werden. 

In Frankreich ist die Organi-
sation des Berufsstands durch 
eine Einkammerorganisation, der 
CNCC, geprägt. Hauptaufgabe ist 
die Vertretung des Berufsstands, 
Selbstverwaltungsfunktionen wer-
den innerhalb dieser monistischen 
Struktur nur begrenzt ausgeübt. 
So entscheiden weder die CNCC 

noch die CRCC über die Berufs-
zulassung, die Berufsaufsicht, das 
Disziplinarsystem oder die Fach-
arbeit alleine. Charakteristisch für 
die französische Berufsorganisa-
tion ist vielmehr die Mitwirkung 
an öffentlichen Entscheidungs-
gremien, die mehrheitlich durch 
Vertreter außerhalb des Berufs-
stands besetzt sind. Im Gegensatz 
dazu hat sich in Westdeutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
dualistische Organisation heraus-
gebildet: unter Fachaufsicht des 
Wirtschaftsministeriums wurden 
Aufgaben der Selbstverwaltung 
an die Wirtschaftsprüferkammer 
übertragen. Die Prüfungsstandards 
werden durch das Institut der 
Wirtschaftsprüfer entwickelt.

Für die Berufsaufsicht wurde 
in Frankreich der H3C als berufs-
standunabhängige Aufsichtsbehör-
de bereits im Jahr 2003 mit einem 
sehr umfassenden Aufgabenspek-
trum gegründet. Die Aktivitäten 
reichen von der Berufsaufsicht als 
originäre Verantwortung, über be-
rufsgerichtliche Funktionen (der 
Hohe Rat als Berufungsinstanz bei 
Zulassungs- und Disziplinarent-
scheidungen), der Durchführung 
der Inspektionen durch eigene 
Mitarbeiter bis hin zur De facto-
Aufsicht über die Facharbeit des 
Berufsstands. Zur Wahrnehmung 
dieser breitgefächerten Aufgaben 
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ist der H3C mit umfassenden fi-
nanziellen und personellen Res-
sourcen ausgestattet. 

Demgegenüber steht bei der 
Tätigkeit der deutschen APAK als 
Aufsichtskommission die Über-
wachung der Berufsaufsicht durch 
die WPK im Vordergrund. So 
führt die APAK eine öffentliche 
fachbezogene Aufsicht über die 
Wirtschaftsprüferkammer (§  66 a 
Abs.1 Satz 1 WPO), die nach § 61a 
Satz 1 WPO für die Berufsaufsicht 
zuständig ist. Zur Wahrnehmung 
der Aufsichtsfunktion besitzt die 
APAK die Letztentscheidungsbe-
fugnis für alle von der WPK behan-
delten Aufsichtsvorgänge (§  66 a 
Abs. 4 Satz 2 WPO). Gegenüber 
Frankreich wird in Deutschland 
die Berufsaufsicht insgesamt stär-
ker durch den Berufsstand durch-
geführt, wenngleich seit jüngster 
Zeit die Durchführung der anlass
unabhängigen Sonderuntersu-
chungen unmittelbar durch die 
APAK erfolgt.29 Weiter ist hervor-
zuheben, dass die französische 
Börsenaufsicht AMF direkt an 
der Kontrolle der Prüfungsgesell-
schaften von börsennotierten Un-
ternehmen beteiligt ist. Dies ist bei 
den deutschen Enforcement-Insti-
tutionen nicht vorgesehen (Deut-
sche Prüfungsstelle für Rech-
nungslegung sowie BaFin). Der 
geringeren Delegation von Auf-
sichtsaufgaben an die CNCC steht 
jedoch eine stärkere Repräsentati-
on der französischen Wirtschafts-
prüfer innerhalb des Aufsichtsor-
gans gegenüber: Drei von zwölf 
Mitgliedern des H3C sind Vertre-
ter des Berufsstands, während in 
der APAK gemäß § 66 a Abs. 2 S. 2 
WPO kein Wirtschaftsprüfer ver-
treten ist und damit eine vollstän-
dige Berufsstandsunabhängigkeit 
gegeben ist. 

Bezüglich der externen Qua-
litätskontrolle von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, die nicht 
Unternehmen von öffentlichem 

Interesse prüfen, ist festzuhal-
ten, dass im Rahmen eines Peer-
Review-Ansatzes der Prüfer in 
Frankreich durch die CRCC unter 
Aufsicht des H3C bestimmt wird. 
In Deutschland wird der Prü-
fer für Qualitätskontrolle von der 
zu kontrollierenden Praxis selbst 
beauftragt, wobei allerdings die 
Kommission für Qualitätskontrol-
le nach § 57a Abs. 6 WPO ein Ve-
torecht hat, das heißt zustimmen 
muss. Die Kosten der Prüfung trägt 
in Frankreich die CNCC, während 
in Deutschland das kontrollierte 
Unternehmen für seinen „Peer Re-
view“ selbst aufzukommen hat.

Das Disziplinarsystem des fran-
zösischen Berufsstands ist durch 
ein eingliedriges System mit ei-
nem dreistufigen Verfahren ge-
kennzeichnet. Außer in der Letzt
entscheidungsinstanz (Staatsrat) 
ist der Berufsstand in allen Ent-
scheidungsgremien stimmberech-
tigt vertreten. Demgegenüber ist 
das Disziplinarsystem in Deutsch-
land zweigeteilt in ein Kammer- 
und ein berufsgerichtliches Ver-
fahren. Der Vorstand der WPK hat 
gemäß § 63 WPO die Befugnis, 
bei weniger schweren Pflichtver-
letzungen das Verhalten von Be-
rufsangehörigen zu sanktionieren. 
Eine vergleichbare direkte Sankti-
onsbefugnis der CNCC bzw. CRCC 
gibt es in Frankreich nicht. Im Fal-
le eines berufsgerichtlichen Ver-
fahrens, welches bei Vorliegen ei-
ner schweren Schuld oder bei zu 
erwartenden berufsgerichtlichen 
Maßnahmen einzuleiten ist (§ 63 
Abs. 1 Satz 1 WPO), nehmen in al-
len drei Rechtszügen jeweils zwei 
Wirtschaftsprüfer als Beisitzer teil 
(§§ 72, 73 und 74, jeweils Abs. 2 
WPO). Bezüglich der Disziplinar-
maßnahmen ist als wesentlicher 
Unterschied festzuhalten, dass in 
Frankreich Geldbußen als Sank-
tionsmechanismus nicht vorge-
sehen sind. In Deutschland kann 
eine durch den Vorstand der WPK 

ausgesprochene Rüge gemäß § 63 
Abs.1 Satz 3 WPO mit einer Geld-
strafe bis zu 50.000  ¤ und eine 
berufsgerichtliche Verurteilung 
nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 WPO mit 
bis zu 500.000  ¤ als Hauptstrafe 
geahndet werden. 

Die Regulierungsvorschlä-
ge der EU-Kommission („Grün-
buch“) enthalten auch Vorschlä-
ge für die Weiterentwicklung 
der öffentlichen Aufsichtsorgane 
der Mitgliedsländer (Änderung 
des Art. 32 sowie Einfügung ei-
nes neuen Artikels 32 a in die Ab-
schlussprüfer-Richtlinie 2006/43/
EG30). Dabei werden drei Ziele 
verfolgt. Zum einen soll die „öf-
fentliche Aufsichtsinstitution“ 
für alle Abschlussprüfer zustän-
dig sein (geänderter Art. 32 Nr. 
1 des Richtlinienentwurfs). Zum 
anderen soll eine Delegation von 
Aufsichtsaufgaben nicht mehr 
möglich sein (neuer Art. 32 a des 
Richtlinienentwurfs). Schließlich 
soll in Zukunft jede Beteiligung 
des Berufsstands an der öffentli-
chen Aufsicht unterbunden wer-
den (geänderter Art. 32 Nr. 3 des 
Entwurfs).

Würden die Vorschläge der 
EU-Kommission in dieser Form 
angenommen, hätte dies sowohl 
für die französische als auch für 
die deutsche Wirtschaftsprüfung 
einschneidende Konsequenzen. 
Ein Verbot der Delegation von 
Aufsichtsaufgaben hätte in beiden 
Ländern das Ende der Mitwirkung 
von berufsständischen Einrichtun-
gen an der eigenen Berufsaufsicht 
und des Qualitätskontrollverfah-
rens zur Folge. Ein Rückzug des 
Berufsstands aus der Berufsauf-
sicht hätte für Frankreich jedoch 
ähnlich weitreichende Konse-
quenzen wie für Deutschland. Ein 
Ausscheiden der Wirtschaftsprü-
fer aus dem Hohen Rat hätte zur 
Folge, dass nicht nur die Berufs-
aufsicht, sondern auch Berufungs-
entscheidungen zu Zulassung und 
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Berufsgerichtsbarkeit der Mitwir-
kung des Berufsstands komplett 
entzogen wären. In der Facharbeit 
wäre die Rolle der CNCC auf die 
Ausarbeitung von Entwurfsversi-
onen reduziert, während die wei-
tere Beratung (Stellungnahme des 
H3C) und Verabschiedung (durch 
das Justizministerium) ohne jegli-
che Einwirkung der Wirtschafts-
prüfer stattfände. In Deutschland 
würde dies dazu führen, dass die 
berufsständische Vertretung durch 
die WPK und damit das Know-

how des Berufsstandes vollstän-
dig aus der Berufsaufsicht und 
dem Qualitätskontrollverfahren 
ausscheiden. Die Aufgaben wären 
nach den Überlegungen der EU-
Kommission vollständig auf eine 
neue Behörde zu übertragen.

Momentan scheinen alle drei 
Reformvorschläge der EU-Kom-
mission zur Aufsicht dahinge-
hend abgemildert zu sein, dass sie 
im Berichtsentwurf des Bericht-
erstatters des Rechtsausschus-
ses des Europäischen Parlaments 

vom 4.9.2012 nicht mehr enthal-
ten sind.31 Insbesondere wird in 
dem Berichtsentwurf des Rechts-
ausschusses der Aufsichtsbehör-
de gestattet, Qualitätskontrollen 
von Abschlussprüfern, die keine 
Mandate von öffentlichem Interes-
se haben, zu delegieren. Doch erst 
am Ende des Mitentscheidungs-
verfahrens zwischen dem Rat der 
Finanzminister und dem Europäi-
schen Parlament wird man sehen 
können, welche Regelung sich tat-
sächlich durchsetzen wird.
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